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ASportschießen ist indoor wie out-
door grundsätzlich ohne feste
Gruppenobergrenzen möglich, in

Gebieten mit einer Inzidenz von 35 oder
mehr allerdings indoor nur für Teilnehmer,
die einen aktuellen negativen Test vorwei-
sen können, geimpft oder genesen sind,
d. h. bei einer Sieben-Tage-Inzidenz unter
35 entfällt der Testnachweis. Unter freiem
Himmel ist die Sportausübung auch bei ei-
nem Inzidenzwert über 35 ohne Testnach-
weis gestattet.
Unter freiem Himmel werden bis zu 1500
Zuschauer zugelassen. Davon dürfen höch-
stens 200 als Stehplätze mit Mindestab-
stand vergeben werden, die übrigen nur

als feste Sitzplätze. Auf Sportanlagen wird
die Zahl der Teilnehmer im Rahmenkon-
zept nach der Größe der Sportanlage sach-
gerecht begrenzt.
Weitergehende oder ergänzende Anord-
nungen der örtlich zuständigen Behörden
zu den Bestimmungen dieser Verordnung
oder der auf ihrer Grundlage erlassenen
Schutz- und Hygienekonzepte bleiben un-
berührt. Bitte informieren Sie sich jeweils
bei Ihrer örtlich zuständigen Kreisverwal-
tungsbehörde (insbesondere Gesundheits-
amt am örtlichen Landratsamt bzw. Inter-
netseite des Landratsamtes)!

Ausnahmegenehmigungen können im Ein-
zelfall auf Antrag von der zuständigen
Kreisverwaltungsbehörde erteilt werden,
soweit dies aus infektionsschutzrechtli-
cher Sicht vertretbar ist.

Hier die Regelungen nach Sieben-
Tage-Inzidenzen im Landkreis
bzw. in der kreisfreien Stadt:

Inzidenz unter 35

•  Sportschießen:
Sportschießen ist grundsätzlich ohne

Personenbegrenzung gestattet. Die
Testnachweispflicht entfällt.
Für den Schießbetrieb vor Ort ist jedoch
die Regelungen des staatlichen Rahmen-
hygienekonzepts Sport zur Gesamtper-
sonenzahl zu beachten: Der Betrieb und
die Nutzung unserer Sportstätten ist für
die genannten Zwecke zulässig, wobei
gleichzeitig nur so viele
Personen anwesend
sein dürfen, wie im
Rahmen des von den
Staatsministerien des
Innern, für Sport und

Integration und für Gesundheit und
Pflege bekannt gemachten Rahmenkon-
zepts (siehe rechts) möglich sind.Hier
wird im Innenbereich grundsätzlich
empfohlen, dass bezogen auf die Fläche
des Raums, in dem der Sport ausgeübt
wird, je eine Person pro 20 Quadratme-
tern zugelassen wird. Diese Regel hat le-
diglich empfehlenden Charakter. Ver-
bindlich und damit ausschlaggebend ist
der grundsätzlich einzuhaltende Min-
destabstand von 1,5 Meter von Person
zu Person. Hiernach richtet sich die
standortspezifisch festzulegende Perso-
nenobergrenze.
Die Einzelfrage, ob bei der eigentlichen
Sportausübung, d. h. am Schießstand,
der Mindestabstand von 1,5 Metern un-
terschritten werden kann, konnten wir
direkt mit dem bayerischen Innenmini-
sterium klären: Gegen die Unterschrei-
tung des Mindestabstandes am Schieß-
stand (reiner Schießbetrieb) bestehen
grundsätzlich keine Einwände, und eine
sog. Hygienewand ist hierfür keine Vor-
aussetzung.D. h., dass alle Einzelschieß-
stände – unter Einhaltung der sonstigen
Infektionsschutz- und Hygieneauflagen
– in Betrieb genommen werden können.
Außerhalb der eigentlichen Sportaus-
übung ist der Mindestabstand von 1,5
Meter einzuhalten und eine FFP2-Maske
zu tragen.

•  Zuschauer:
Bei Sportveranstaltungen unter freiem
Himmel ist einschließlich geimpfter und
genesener Personen die Anwesenheit
von bis zu 1500 Zuschauern zulässig, von
denen höchstens 200 stehend ohne fes -
ten Sitzplatz mit einem Mindestabstand
von 1,5 Meter und die übrigen nur mit
fes tem Sitzplatz zugelassen werden dür-
fen. In Gebäuden bestimmt sich die zu-
lässige Höchstzuschauerzahl einschließ-
lich geimpfter und genesener Personen
nach der Anzahl der vorhandenen Plät-
ze, bei denen ein Mindestabstand von
1,5 Meter zu anderen Plätzen gewahrt
wird, darf aber 1000 insgesamt nicht
überschreiten. 
Für große Sportveranstaltungen mit län-
derübergreifendem Charakter gelten
nach § 12 Abs. 3 der 13. BayIfSMV geson-
derte Regeln für die Zuschauer.

•  Aus- und Fortbildung:
Aus- und Fortbildungsangebote sind in
Präsenzform zulässig,wenn zwischen al-
len Beteiligten ein Mindestabstand von
1,5 Meter gewahrt ist. Es besteht Mas-
kenpflicht, soweit der Mindestabstand
nicht zuverlässig eingehalten werden
kann, insbesondere in Verkehrs- und Be-
gegnungsbereichen. Der Betreiber hat
ein Schutz- und Hygienekonzept auszu-
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arbeiten und auf Verlangen der zustän-
digen Kreisverwaltungsbehörde vorzu-
legen. Ein entsprechendes Muster finden
Sie als Word-Datei auf der Homepage
des BSSB („BSSB-Musterhygienekonzept
Lehrgang – Stand 21-10-2020”) unter:
www.bssb.de, nutzen
Sie dann bitte den Link
im aktuellen Beitrag
über den „Umgang mit
dem Coran-Virus” (Lin-
ker Hauptartikel). Der
QR-Code (rechts) bringt sie ebenfalls
schnell zu dieser Datei.

•  Vereinssitzungen:
Vereinssitzungen unter Inzidenzwert 50:
Vereinssitzungen sind als Veranstaltun-
gen aus besonderem Anlass und mit ei-
nem von Anfang an klar begrenzten und
geladenen Personenkreis bis zu 50 Per-
sonen in geschlossenen Räumen und bis
zu 100 Personen unter freiem Himmel je-
weils zuzüglich geimpfter oder genese-
ner Personen zulässig. Bei einem Inzi-
denzwert von 35 und mehr muss ein ne-
gativer COVID-19-Test, ein Impf- oder
Genesenennachweis vorliegen.
•   Das bayerische Innenministerium be-

stätigt auf unsere Nachfrage hin, dass

bei Vereinssitzungen kein eigenes
Hygienekonzept vorliegen muss.

•   Bezüglich der Verpflichtung, bei Ver-
einssitzungen auch im Vereinsheim
den Mindestabstand von 1,5 Metern
von Person zu Person einzuhalten,
verweist das bayerische Innenministe-
rium auf § 2 der 13. BayIfSMV. Danach
wird jeder angehalten, wo immer
möglich, zu anderen Personen einen
Mindestabstand von 1,5 Meter einzu-
halten. In geschlossenen Räumlich-
keiten ist auf ausreichende Belüftung
zu achten.

•  Eigenleistung am Schießstand:
Bei ehrenamtlich erbrachten Eigenleis -
tungen wie Reparaturen, Renovierun-
gen, Modernisierungen, Umbauten etc.
am Schützenheim bzw. Schießstand sind
die allgemeinen Infektionsschutz- und
Hygieneregeln, insbesondere die allge-
meinen Kontaktbeschränkungen einzu-
halten, d. h. Arbeitsgruppen dürfen nur
bis zu zehn Personen umfassen.Kinder
unter 14 Jahren bleiben für die Gesamt-
zahl außer Betracht genauso wie
geimpfte und genesene Personen.

•  Gastrobetrieb: Innen- und Außenga-
stronomie sind möglich. Für erlaub-
nisbedürftige reine Schankwirtschaften
nach den § 1 Abs. 1 Nr. 1, § 2 des Gaststät-
tengesetzes gilt in Ergänzung der fol-
genden Regeln, dass in geschlossenen
Räumen die Bedienung am Tisch erfol-
gen muss und Abgabe und Verzehr von
Getränken an der Theke oder am Tresen
nicht zulässig sind. Generell gelten fol-
gende Regeln: Gastronomische Angebo-
te dürfen nur zwischen 5 Uhr und 1 Uhr
zur Verfügung gestellt werden. Der Be-
treiber hat sicherzustellen, dass ein Min-
destabstand von 1,5 Meter zwischen al-
len Gästen (soweit diese nicht dem in § 6
Abs. 1 der 13. BayIfSMV genannten Per-
sonenkreis angehören) gewährleistet ist.
Es besteht für das Personal, soweit es in
Kontakt mit Gästen kommt, Masken-
pflicht sowie für Gäste, solange sie nicht
am Tisch sitzen, FFP2-Maskenpflicht.
Wird der Inzidenzwert von 35 über-
schritten, muss ein negativer Test, Impf-
nachweis, Nachweis der Genesung vor-
gelegt werden. In geschlossenen Räu-
men ist Tanzen nicht zulässig, soweit es
sich nicht um nach dieser Verordnung
zulässige Veranstaltungen handelt. In
geschlossenen Räumen ist Musikbeschal-
lung und -begleitung nur als Hinter-
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grundmusik zulässig, soweit es sich nicht
um nach dieser Verordnung zulässige
Veranstaltungen handelt. Der Betreiber
hat nach Maßgabe des Rahmenkon-
zepts, das von den zuständigen Staatsmi-
nisterien im Einvernehmen mit dem
Staatsministerium für Gesundheit und
Pflege bekanntgemacht wird, ein
Schutz- und Hygienekonzept auszuar-
beiten und auf Verlangen der zuständi-
gen Kreisverwaltungsbehörde vorzule-
gen. Der Betreiber hat die Kontaktdaten
der Gäste zu erheben.

Inzidenz von 35 und mehr:

•  Sportschießen:
Mit negativem COVID-19-Testnachweis
ist Sportschießen ohne Personenbegren-
zung erlaubt. Bei Sport unter freiem
Himmel entfällt der Testnachweis.
Für den Schießbetrieb vor Ort ist jedoch
die Regelungen des staatlichen Rahmen-
Hygienekonzepts Sport
zur Gesamtpersonen-
zahl zu beachten: Der
Betrieb und die Nut-
zung unserer Sportstät-
ten ist für die genann-
ten Zwecke zulässig, wobei gleichzeitig
nur so viele Personen anwesend sein
dürfen, wie im Rahmen des von den
Staatsministerien des Innern, für Sport
und Integration und für Gesundheit und
Pflege bekannt gemachten Rahmenkon-
zepts möglich sind.Hier wird im Innen-
bereich grundsätzlich empfohlen, dass
bezogen auf die Fläche des Raums in
dem der Sport ausgeübt wird, je eine
Person pro 20 Quadratmetern zugelas-
sen wird. Diese Regel hat lediglich emp-
fehlenden Charakter. Verbindlich und
damit ausschlaggebend ist der grund-
sätzlich einzuhaltende Mindestabstand
von 1,5 Meter von Person zu Person.
Hiernach richtet sich die standortspezi-
fisch festzulegende Personenobergren-
ze.
Die Einzelfrage, ob bei der eigentlichen
Sportausübung, d. h. am Schießstand,
der Mindestabstand von 1,5 Metern un-
terschritten werden kann, konnten wir
direkt mit dem bayerischen Innenmini-
sterium klären: Gegen die Unterschrei-
tung des Mindestabstandes am Schieß-
stand (reiner Schießbetrieb) bestehen
grundsätzlich keine Einwände und eine
sog. Hygienewand ist hierfür keine Vor-
aussetzung.D .h., dass alle Einzelschieß-
stände – unter Einhaltung der sonstigen
Infektionsschutz- und Hygieneauflagen
– in Betrieb genommen werden können.
Außerhalb der eigentlichen Sportaus-
übung ist der Mindestabstand von 1,5
Meter einzuhalten.

•  Zuschauer:
Bei Sportveranstaltungen unter freiem
Himmel ist einschließlich geimpfter und
genesener Personen die Anwesenheit
von bis zu 1500 Zuschauern zulässig, von
denen höchstens 200 stehend ohne fe-
sten Sitzplatz mit einem Mindestab-
stand von 1,5 Meter und die übrigen nur
mit festem Sitzplatz zugelassen werden
dürfen. In Gebäuden bestimmt sich die
zulässige Höchstzuschauerzahl ein-
schließlich geimpfter und genesener Per-
sonen nach der Anzahl der vorhandenen
Plätze, bei denen ein Mindestabstand
von 1,5 Meter zu anderen Plätzen ge-
wahrt wird, darf aber 1000 insgesamt
nicht überschreiten. Besucher müssen ei-
nen negativen COVID-19-Testnachweis
vorlegen. Es erhalten darüber hinaus nur
solche Personen Zutritt zur Sportstätte,
die für den Wettkampf- oder Trainings-
betrieb oder die mediale Berichterstat-
tung erforderlich sind.

•  Aus- und Fortbildung:
Aus- und Fortbildungsangebote sind in
Präsenzform zulässig, wenn zwischen al-
len Beteiligten ein Mindestabstand von
1,5 Meter gewahrt ist. Es besteht Mas-
kenpflicht, soweit der Mindestabstand
nicht zuverlässig eingehalten werden
kann, insbesondere in Verkehrs- und Be-
gegnungsbereichen. Der Betreiber hat
ein Schutz- und Hygienekonzept auszu-
arbeiten und auf Verlangen der zustän-
digen Kreisverwaltungsbehörde vorzu-
legen. Ein entsprechendes Muster finden
Sie als Word-Datei auf der Homepage
des BSSB („BSSB-Musterhygienekonzept
Lehrgang – Stand 21-10-2020”) unter:
www.bssb.de, nutzen
Sie dann bitte den Link
im aktuellen Beitrag
über den „Umgang mit
dem Coran-Virus” (Lin-
ker Hauptartikel). Der
QR-Code (rechts) bringt sie ebenfalls
schnell zu dieser Datei.

•  Vereinssitzungen über 
Inzidenzwert 50:
Vereinssitzungen sind als Veranstaltun-
gen aus besonderem Anlass und mit ei-
nem von Anfang an klar begrenzten und
geladenen Personenkreis bis zu 25 Per-
sonen in geschlossenen Räumen und bis
zu 50 Personen unter freiem Himmel je-
weils zuzüglich geimpfter oder genese-
ner Personen zulässig. Die Teilnehmer
müssen über einen negativen COVID-19-
Testnachweis verfügen.
•   Das bayerische Innenministerium be-

stätigt auf unsere Nachfrage hin, dass
bei Vereinssitzungen kein eigenes
Hygienekonzept vorliegen muss.

•   Bezüglich der Verpflichtung, bei Ver-

einssitzungen auch im Vereinsheim
den Mindestabstand von 1,5 Metern
von Person zu Person einzuhalten,
verweist das bayerische Innenministe-
rium auf § 2 der 13. BayIfSMV. Danach
wird jeder angehalten, wo immer
möglich, zu anderen Personen einen
Mindestabstand von 1,5 Meter einzu-
halten. In geschlossenen Räumlich-
keiten ist auf ausreichende Belüftung
zu achten.

•  Eigenleistung am Schießstand:
Bei ehrenamtlich erbrachten Eigenlei-
stungen wie Reparaturen, Renovierun-
gen, Modernisierungen, Umbauten etc.
am Schützenheim bzw. Schießstand sind
die allgemeinen Infektionsschutz- und
Hygieneregeln, insbesondere die allge-
meinen Kontaktbeschränkungen einzu-
halten, d. h. Arbeitsgruppen dürfen nur
aus den Angehörigen des eigenen Haus-
stands sowie zusätzlich den Angehöri-
gen zweier weiterer Hausstände beste-
hen, solange dabei eine Gesamtzahl von
insgesamt zehn Personen nicht über-
schritten wird.Die zu diesen Hausstän-
den gehörenden Kinder unter 14 Jahren
bleiben für die Gesamtzahl außer Be-
tracht genauso wie geimpfte und gene-
sene Personen.

•  Gastrobetrieb:
Innen- und Außengastronomie sind
möglich. Für erlaubnisbedürftige reine
Schankwirtschaften nach den § 1 Abs. 1
Nr. 1, § 2 des Gaststättengesetzes gilt in
Ergänzung der folgenden Regeln, dass in
geschlossenen Räumen die Bedienung
am Tisch erfolgen muss und Abgabe und
Verzehr von Getränken an der Theke
oder am Tresen nicht zulässig sind. Gene-
rell gelten folgende Regeln: Gastrono-
mische Angebote dürfen nur zwischen
5 Uhr und 1 Uhr zur Verfügung gestellt
werden. Der Betreiber hat sicherzustel-
len, dass ein Mindestabstand von 1,5 Me-
ter zwischen allen Gästen (soweit diese
nicht dem in § 6 Abs. 1 der 13. BayIfSMV
genannten Personenkreis angehören)
gewährleistet ist. Ein COVID-19-Test-
nachweis, Impfnachweis oder Genese-
nennachweis muss vorgelegt werden. Es
besteht für das Personal, soweit es in



Kontakt mit Gästen kommt, Masken-
pflicht sowie für Gäste, solange sie nicht
am Tisch sitzen, FFP2-Maskenpflicht. In
geschlossenen Räumen ist Tanzen nicht
zulässig, soweit es sich nicht um nach
dieser Verordnung zulässige Veranstal-
tungen handelt. In geschlossenen Räu-
men ist Musikbeschallung und -beglei-
tung nur als Hintergrundmusik zulässig,
soweit es sich nicht um nach dieser Ver-
ordnung zulässige Veranstaltungen han-
delt. Der Betreiber hat nach Maßgabe
des Rahmenkonzepts, das von den zu-
ständigen Staatsministerien im Einver-
nehmen mit dem Staatsministerium für
Gesundheit und Pflege bekanntgemacht
wird, ein Schutz- und Hygienekonzept
auszuarbeiten und auf Verlangen der
zuständigen Kreisverwaltungsbehörde
vorzulegen. Der Betreiber hat die Kon-
taktdaten der Gäste zu erheben.

Testnachweis

•  Testnachweise (wo angezeigt) müssen 
folgende Vorgaben erfüllen: schriftli-
ches oder elektronisches negatives Test-
ergebnis eines PCR- oder POC-Antigen-
tests oder eines vom Bundesinstitut für
Arzneimittel und Medizinprodukte zu-
gelassenen, unter Aufsicht vorgenom-
menen Antigentests zur Eigenanwen-
dung durch Laien (Selbsttests), das den
Bestimmungen der COVID-19-Schutz-
maßnahmen-Ausnahmenverordnung
entspricht.

•  Sogennanter Schulpass: Schülerinnen 
und Schüler, die regelmäßigen Testun-
gen im Rahmen des Schulbesuchs unter-
liegen, sind von weiteren Testnachweis -
erfordernissen befreit. Zudem hat Bay-
ern im Einvernehmen mit den übrigen
Bundesländern und dem Bund die Ent-
scheidung getroffen, Schüler auch wäh-
rend der Ferien von der zusätzlichen
Testpflicht auszunehmen.
Angesichts der allgemeinen Schulpflicht
in Deutschland kann grundsätzlich da-
von ausgegangen werden, dass Kinder
im Grundschulalter, wie etwa Sechs- oder
Siebenjährige, automatisch von der Test-
pflicht befreit sind. Es genügt insoweit
ein amtlicher Ausweis.

•  Asymptomatische Personen, die im Be-
sitz eines auf sie ausgestellten Impf-
nachweises (geimpfte Personen) oder
Genesenennachweises (genesene Perso-
nen) sind, sowie Kinder bis zum sechsten
Geburtstag sind von der Notwendigkeit
der Vorlage eines Testnachweises ausge-
nommen.

Maskenpflicht

•  In Sportstätten (indoor wie outdoor) gilt 
eine FFP2-Maskenpflicht.

•  Ausgenommen hiervon ist die eigentli-
che Sportausübung: D. h., dass die
Schützin bzw. der Schütze beim eigentli-
chen Schießvorgang keine Mund-Nasen-
Bedeckung tragen muss.

•  Kinder und Jugendliche zwischen dem 
sechsten und 16. Geburtstagmüssen ei-
ne medizinische Gesichtsmaske tragen.
Kinder bis zum sechsten Geburtstag sind
von der Tragepflicht befreit.

•  Für das Personal von Sportstätten gilt die 
Pflicht zum Tragen einer medizinischen
Gesichtsmaske.

Hygienekonzept erforderlich:

•  Der Veranstalter hat ein Schutz- und 
Hygienekonzept auf der Grundlage ei-
nes von den Staatsministerien des In-
nern, für Sport und Integration und für
Gesundheit und Pflege bekannt ge-
machten Rahmenkonzepts auszuarbei-
ten.

•  Dies gilt nicht für den Sportbetrieb ohne 
Zuschauer in Freiluftsportanlagen, so-
fern lediglich gesonderte WC-Anlagen
(ohne Duschen und Umkleiden) in ge-
schlossenen Räumen geöffnet werden.

•  Das Hygienekonzept ist auf Verlangen 
der zuständigen Kreisverwaltungsbehör-
de vorzulegen.

•  Der BSSB stellt seinen Mitgliedsvereinen 
ein speziell auf das Sportschießen ausge-
richtetes Musterhygienekonzept zur
Verfügung, das die Mindestanforderun-
gen des staatlichen Rahmenhygienekon-
zepts Sport für das Sportschießen um-
setzt. Dieses Musterhygienekonzept
muss weiter an die Be-
gebenheiten vor Ort –
standortspezifisch – an-
gepasst werden: BSSB-
Musterhygienekonzept
Sportbetrieb – Stand 23.
07. 2021 (www.bssb.de/ bssb/COVID-19_-
_BSSB-Musterhygienekonzept_Sportbe-
trieb_-_Stand_23-07-2021.docx).

Beim Böllern gelten die 
Sportregeln:

Das Böllerschießen ist dem Sportschie-
ßen gleichgestellt. D. h., dass auch beim
Böllern gilt: Böllern ist ohne feste Grup-
penobergrenzen möglich, in Gebieten
mit einer Inzidenz von 50 oder mehr al-
lerdings nur für Teilnehmer, die einen
aktuellen negativen Test vorweisen kön-
nen und im Übrigen ohne Testnachweis
in Gruppen von bis zu 10 Personen.
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Infos zum Ver-
bands-Versiche-
rungskonzept des
Bayerischen Sport-
schützenbundes 
In allen Fragen rund um den obligato-
rischen Verbandsversicherungsschutz
und den optionalen Versicherungsver-
einbarungen steht Ihnen unser beauf-
tragtes Servicebüro gerne zur Verfü-
gung.
Die LIGA-Gassenhuber Versicherungs-
agentur GmbH, Tölzer Straße 32,
82031 Grünwald, Telefon (089) 64 18
95-0, Telefax (089) 64 18 95-15, E-Mail:
bssb@ li-ga.vkb.de ist für Sie da!
Ausführliche Informationen zu den
einzelnen Versicherungspaketen gibt
es auch im Rahmen des BSSB-Internet-
auftritts über die Menüzeile „Service
Center“ – „Versicherungen“.
Und bitte nicht vergessen! Herr Marco
Winter stellt als Dozent für das BSSB-
Versicherungskonzept bei Infoveran-
staltungen – insbesondere auf Schüt-
zengauebene – das Versicherungskon-
zept vor (sobald der Seminarbetrieb
wieder möglich ist).
Die Buchung ist kostenlos. Bitte spre-
chen Sie einen Termin rechtzeitig vor
Ihrer nächsten Veranstaltung mit
Herrn Marco Winter ab unter: Telefon
(089) 64 18 95-18, Fax (089) 64 18 95-
15, E-Mail: bssb@li-ga.vkb. de.


